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Anhang 2: Behandlungsgrundsätze für bestimmte Abfall- und 
Stoffströme gemäß Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2011, 
herausgegeben im Jahr 2011, 
durch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft, 1010 Wien 

Kapitel 7.14. Baurestmassen 

 
Recycling-Baustoffe sind zur Verwertung geeignete mineralische Gesteinskörnungen 
entsprechend den Materialbezeichnungen der relevanten Normen (z.B. ÖNORM EN 13242 
„Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- 
und Straßenbau“, ÖNORM B 3132 „Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch 
gebundene Gemische für Ingenieur und Straßenbau“, Regeln zur Umsetzung der ÖNORM 
EN 13242) bzw. der im September 2009 verabschiedeten 8. Auflage der Richtlinie für 
Recycling-Baustoffe des Österreichischen Baustoff-Recycling Verbandes (ÖBRV), die nach 
der Aufbereitung von Baurestmassen in einer Recyclinganlage entstehen. 
 
Voraussetzung für die Herstellung von Gesteinskörnungen aus Baurestmassen, die auch 
zweckmäßig verwertet werden können, ist eine gute Qualität der Eingangsmaterialien für die 
Recyclinganlage. Eine derartige Qualität kann insbesondere durch Schadstofferkundung auf 
der Baustelle und verwertungsorientierten Rückbau erreicht werden. 
Dazu können insbesondere folgende Maßnahmen dienen: 
 
 Es ist ein Abfallkonzept zu entwickeln für Abfälle aus der Errichtung, der Sanierung oder 

dem Abbruch von Bauwerken mit einem Brutto-Rauminhalt von mehr als 5.000 m3. Dies 
gilt ebenso für Neubau, wesentliche Änderungen, Abbruchmaßnahmen oder General-
sanierungsarbeiten von Straßen oder Eisenbahnstrecken auf einer Länge von mehr als 
1.000 m. 

 Weiterhin ist bei Gebäuden mit einem Brutto-Rauminhalt von mehr als 5.000 m3 eine 
Schadstofferkundung gemäß ONR 192130 „Schadstofferkundung von Bauwerken vor 
Abbrucharbeiten“ vom 01.05.2006 durchzuführen und zu dokumentieren. Dies gilt ohne 
Berücksichtigung des Brutto-Rauminhaltes auch für Bauwerke, bei welchen aufgrund der 
Vornutzung der begründete Verdacht auf eine Schadstoffkontamination besteht. 
Für den Tiefbau ist besonders darauf zu achten, teerhaltige Materialien zu erfassen und 
gesondert zu behandeln. Ausbauasphalte dürfen im Fall der Verwertung in einer Heiß-
mischanlage die Grenzwerte der ÖNORM B 3580-1 „Asphaltmischgut - Mischgutanfor-
derungen, Teil 1: Asphaltbeton - Empirischer Ansatz“ vom 01.12.2009 keinesfalls über-
schreiten. 

 Die Eingangsmaterialien zur Herstellung von Recycling-Baustoffen aus dem Hochbau 
sollen durch verwertungsorientierten Rückbau gewonnen und dieser dokumentiert 
werden. Eine Definition von „Rückbau“ findet sich in der ÖNORM B 2251 „Abbruch-
arbeiten, Werkvertragsnorm“ vom 01.08.2006: „Bauwerke und Bauwerksteile sind derart 
abzubauen, dass die anfallenden Materialien weitgehend einer Verwertung (Recycling) 
oder Wiederverwendung oder der ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden 
können. Bei Rückbauarbeiten ist so vor zugehen, dass eine Vermengung, eine Verunrei-
nigung und Beschädigung des zu trennenden Materials minimiert wird. Die Materialien 
sind getrennt zu lagern. Der Rückbau sollte im Allgemeinen in umgekehrter Reihenfolge 
wie die Errichtung des Bauwerkes erfolgen. Vorweg ist der Ausbau und Abbau von Bau-
werksteilen und Einbauten wie Installationen, Fenstern, Türen, Fußbodenaufbauten, 
Dämmstoffen, Dachkonstruktionen, Fassadenkonstruktionen u. dgl. vorzunehmen.“ Eine 
Möglichkeit der Dokumentation enthält die Publikation „Verwertungsorientierter Rückbau - 
Ein Leitfaden für Bauherren und Ausführende“ (Österreichischer Baustoff-Recycling 
Verband ÖBRV 1996). 
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Die Anzahl der Rückbaustufen hängt von der Materialvielfalt ab. Ältere Bauwerke mit 
wenigen unterschiedlichen Baustoffen können häufig nach wenigen Rückbaustufen voll-
ständig abgetragen werden, modernere Gebäude hingegen erfordern in der Regel 
mehrere Demontagestufen, in denen Dämm- und Dichtungsschichten, Fassadenplatten 
und Ähnliches vor dem Rückbau der Rohbausubstanz entfernt werden müssen. 
Schadstoffe bzw. Schadstoffquellen (asbest- und teerhaltige Materialien, Altöle, Leucht-
stoffröhren, Rauchmelder etc.; eine umfangreiche Aufzählung findet sich in der ONR 
192130 „Schadstofferkundung von Bauwerken vor Abbrucharbeiten“ vom 01.05.2006) und 
Einrichtungsgegenstände (Möbel, Teppiche, Verkleidungen etc.) müssen vor dem Ab-
bruch entfernt werden. Dabei sind staubförmige Emissionen und das Freisetzen von 
Fasern von Mineralwolle (Glas- und Steinwolle) zu vermeiden. 
Nicht tragende Teile (inkl. nicht tragende Wände) müssen, sofern sie aus einem im Hin-
blick auf die zu erreichenden Qualitäten der Recycling-Baustoffe unerwünschten Material 
bestehen (wie z.B. Gipskarton, Holzwolle etc.), vor dem Abbruch ebenfalls entfernt bzw. 
demontiert werden. Die zu trennenden Materialien sind an der Baustelle getrennt zu 
sammeln. 

 
Das Abbruchmaterial ist bei der Recyclinganlage zu deklarieren. Bei Anlieferung des 
Materials an die Recyclinganlage erhält und prüft der Anlagenbetreiber die Material-
deklaration (z.B. das Baurestmassennachweisformular) und den Bericht zur Schadstoff-
erkundung (falls erforderlich) und zum Rückbau. Sowohl bei der Anlieferung des Materials 
als auch beim Abladen hat eine visuelle Kontrolle zu erfolgen. Werden relevante Verunreini-
gungen gefunden, die nicht aussortiert werden können, so ist das Material zurückzuweisen. 
 
Streusplitt aus der Einkehrung darf nach Vorbehandlung (Vorabsiebung) einer Verwertung 
nach der im September 2009 verabschiedeten 8. Auflage der Richtlinie für Recycling-
Baustoffe des ÖBRV zugeführt werden. Das abgesiebte Unterkorn und Überkorn ist 
ordnungsgemäß zu behandeln. Für den Einsatz als Baustoff (z.B. Zuschlagstoff oder 
Tragschichtmaterial) ist die Behandlung dieser gewonnenen Gesteinskörnung z.B. gemein-
sam mit Gesteinskörnungen der Materialbezeichnungen RA, RB, RM und RG unter Ein-
haltung der Grenzwerte der Tabelle 1 und bei Hinweisen oder dem Verdacht auf eine Konta-
mination zusätzlich unter Einhaltung der Tabelle 2 möglich. 
 
Hinsichtlich der Prüfungsmodalitäten für die Umweltverträglichkeit (Eigen- und Fremdüber-
wachung) gilt das Kapitel A7.3 (einschließlich der jeweilig zutreffenden Anhänge) der im 
September 2009 verabschiedeten 8. Auflage der Richtlinie für Recycling-Baustoffe des 
ÖBRV. 
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Die jeweils zulässigen Einsatzbereiche von Recycling-Baustoffen hängen von der Qualität 
des Materials ab, für welche in den Tabellen 1 und 2 vier Qualitätsklassen A+, A und B sowie 
C (letztere nur für Hochbaurestmassen) definiert wurden. In der Regel ist für die Zuordnung 
zu einer Qualitätsklasse die Bestimmung der Leitparameter (Tabelle 1) ausreichend. 
Liegen aufgrund von Kenntnissen über die Herkunft der Baurestmassen Hinweise auf eine 
Kontamination während der Nutzung oder auf erhöhte Schadstoffgehalte (z.B. erhöhte Blei-, 
Chrom-, Kupfer- und Nickelgehalte bei Gleisschotter) vor oder besteht beispielsweise 
aufgrund einer visuellen Eingangskontrolle der Verdacht auf eine Kontamination, so sind im 
Recycling-Baustoff zusätzlich jene Parameter der nachfolgenden Liste zu überprüfen, bei 
denen erhöhte Gehalte vermutet werden. Signifikante KW-Gehalte sind nur unter der Bedin-
gung zulässig, dass diese nicht von Ölkontaminationen sondern aus den Primärbaustoffen 
stammen. 
 
Bei Hinweisen oder dem Verdacht auf eine Kontamination sind für die Qualitätsklasse C die 
Parameter und Grenzwerte der Tabellen 5 und 6 des Anhangs 1 zur Deponieverordnung 
2008 heranzuziehen und einzuhalten. 
 
 
Tabelle 1: Qualitätsklassen: Grenzwerte für Recycling-Baustoffe 
 

QUALITÄTSKLASSEN 

PARAMETER 
A+ A B 

C 
(nur Hochbau-
restmassen) 

Eluat (bei L/S 10) 

pH-Wert 7,5-12,5 2) 7,5-12,5 2) 7,5-12,5 2) 7,5-12,5 2) 

Elektrische Leitfähigkeit [mS/m] 150 1, 2) 150 1, 2) 150 1, 2) 250 1, 2) 

Chrom gesamt (als Cr) [mg/kg TS] 0,3 0,5 1 1,5 

Kupfer (als Cu) [mg/kg TS] 0,5 1 2 5 

Ammonium (als N) 
6) [mg/kg TS] 1 4 8 30 

Nitrit (als N) 
6) [mg/kg TS] 0,5 1 2 8 

Sulfat (als SO4) [mg/kg TS] 1.500 2.500 6.000 3) 6.000 5) 

Kohlenwasserstoff-Index [mg/kg TS] 1 3 5 40 

Gesamtgehalt 

PAK (16 Verbindungen) 
4) [mg/kg TS] 4 12 20 25 

 
1) Bei einem pH-Wert zwischen 11,0 und 12,5 beträgt der Grenzwert für die Elektrische Leitfähigkeit 

200 mS/m. 

2) Bei Überschreitung des Wertes siehe Punkt R4.1.4 der „Richtlinie für Recycling-Baustoffe“ (Österreichischer 
Baustoff-Recycling Verband ÖBRV 2009, 8. Auflage). 

3) Bei einem Ca/SO4-Verhältnis von ≥ 0,43 im Eluat gilt ein Grenzwert von 8.000 mg/kg TS. 

4) Bei einem Asphaltanteil von maximal 5 Masse-% entfällt diese Prüfung. 

5) Bei einem Ca/SO4-Verhältnis von ≥ 0,43 im Eluat gilt ein Grenzwert von 10.000 mg/kg TS. 

6) Der Grenzwert gilt als eingehalten, wenn der arithmetische Mittelwert aller Untersuchungsergebnisse der 
letzten 12 Monate den Grenzwert einhält und dabei kein einzelnes Untersuchungsergebnis den jeweiligen 
Toleranzwert überschreitet. Zur Berechnung der Toleranzwerte siehe Punkt A7.3.2 der „Richtlinie für 
Recycling-Baustoffe“ (Österreichischer Baustoff-Recycling Verband ÖBRV 2009, 8. Auflage). 
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Tabelle 2: Qualitätsklassen: zusätzliche Grenzwerte für Recycling-Baustoffe 
 

QUALITÄTSKLASSEN 
PARAMETER 

A+ A B 

Eluat (bei L/S 10) 

Antimon (als Sb) [mg/kg TS] 0,06 0,06 0,1 

Arsen (als As) [mg/kg TS] 0,5 0,5 0,5 

Barium (als Ba) [mg/kg TS] 20 20 20 

Blei (als Pb) [mg/kg TS] 0,5 0,5 0,5 

Cadmium (als Cd) [mg/kg TS] 0,04 0,04 0,04 

Molybdän (als Mo) [mg/kg TS] 0,5 0,5 0,5 

Nickel (als Ni) [mg/kg TS] 0,4 0,4 0,6 

Quecksilber (als Hg) [mg/kg TS] 0,01 0,01 0,01 

Selen (als Se) [mg/kg TS] 0,1 0,1 0,1 

Zink (als Zn) [mg/kg TS] 4 4 18 

Chlorid (als Cl) [mg/kg TS] 800 800 1.000 

Fluorid (als F) [mg/kg TS] 10 10 15 

Phenolindex [mg/kg TS] 1 1 1 

DOC 1) [mg/kg TS] 500 500 500 

TDS 2) [mg/kg TS] 4.000 4.000 8.000 

Gesamtgehalt 

Arsen (als As) [mg/kg TS] 20 30 30 

Blei (als Pb) [mg/kg TS] 30 100 100 3) 

Cadmium (als Cd) [mg/kg TS] 0,5 1,1 1,1 

Chrom gesamt (als Cr) [mg/kg TS] 40 90 90 3) 

Kupfer (als Cu) [mg/kg TS] 30 90 90 3) 

Nickel (als Ni) [mg/kg TS] 30 55 55 3) 

Quecksilber (als Hg) [mg/kg TS] 0,2 0,7 0,7 

Zink (als Zn) [mg/kg TS] 100 450 450 

 
1) Kann bei eigenem pH-Wert oder alternativ bei L/S = 10 l/kg und pH-Wert 7,5 bis 8,0 untersucht werden. 

2) Statt Sulfat und Chlorid können die Werte für vollständig gelöste Feststoffe (TDS) herangezogen werden. 
Sulfat muss aber jedenfalls bestimmt werden. 

3) Für geogen bedingte Gehalte in Gesteinskörnungen gelten die Grenzwerte der Spalte II der Tabelle 1 des 
Anhangs 1 zur Deponieverordnung 2008. 
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Die jeweils zulässigen Einsatzbereiche von Recycling-Baustoffen sind von den Qualitäts-
klassen abhängig. Entsprechend der Anwendungsform ist zwischen dem Einsatz in gebun-
dener Form (analog der Definition stabilisierter Tragschichten gemäß RVS 08.17.01 kann 
von einer gebundenen Schicht im Fall der Verfestigung mit Zement oder der Zugabe eines 
bituminösen Bindemittels gesprochen werden) oder ungebunden mit Deckschicht (als Deck-
schichten gelten bindemittelgebundene Schichten wie Asphaltbelag oder Betonbelag, welche 
die Durchsickerung des gesamten Recycling-Baustoffs mit Niederschlägen verhindert) und 
dem Einsatz ungebunden ohne Deckschicht zu unterscheiden. Des Weiteren ist die Verwen-
dung als Zuschlagstoff für die Asphalt- und Betonerzeugung zulässig, wo durch die Verarbei-
tung selbst eine größere Sicherheit gegeben ist. 
 
Das zweite bestimmende Merkmal neben der Anwendungsform sind die hydrogeologischen 
Standortvoraussetzungen. In Abhängigkeit der Mächtigkeit der Grundwasserüberdeckung 
(Flurabstand) sowie der Mächtigkeiten und der Durchlässigkeiten vorhandener Deck-
schichten kann zwischen hydrogeologisch sensiblen und weniger sensiblen Standorten 
unterschieden werden. Die Beurteilung der Standortvoraussetzungen soll jedenfalls durch 
Experten auf dem Gebiet der Hydrogeologie und der Grundwasserwirtschaft erfolgen. 
 
Im Hinblick auf die allgemeine Sorge für die Reinhaltung von Gewässern (§ 30 WRG 1959 
iVm § 31 WRG 1959) dürfen Recycling-Baustoffe nicht in folgenden Bereichen verwendet 
werden: 
 
 in Schutzgebieten gemäß §§ 34, 35 und 37 WRG 1959 
 unterhalb der Kote des höchsten Grundwasserstandes (HGW) 
 Qualitätsklasse B nicht unterhalb der Kote des höchsten Grundwasserstandes plus 1,0 m 

(HGW + 1 m) 
 
 
Tabelle 3: Qualitätsklassen: Einsatzbereiche für Recycling-Baustoffe 
 

EINSATZBEREICHE 

ANWENDUNGSFORM hydrogeologisch
sensibles 

Gebiet 

hydrogeologisch 
weniger sensibles 

Gebiet 

innerhalb des 
Deponiekörpers 4)

ungebunden ohne Deckschicht 1) 
Qualitätsklasse 

A+ 
Qualitätsklassen 2) 

A+, A 
Qualitätsklassen 

A+, A, B, C 

ungebunden mit Deckschicht oder in 
gebundener Form ohne/mit Deckschicht 1) 

Qualitätsklassen 3)

A+, A 
Qualitätsklassen 

A+, A, B 
Qualitätsklassen 

A+, A, B, C 

als Zuschlagstoff für Asphalt oder Beton 
Qualitätsklassen 

A+, A, B 
Qualitätsklassen 

A+, A, B 
Qualitätsklassen 

A+, A, B, C 

 
1) Als Deckschichten gelten bindemittelgebundene Schichten (Asphaltbelag, Betonbelag), welche die Durch-

sickerung des gesamten Recycling-Baustoffes mit Niederschlägen verhindert. 

2) Bis zu einer maximalen Schichtdecke von 2 m und einer maximalen Kubatur von 20.000 m3 können auch 
Recycling-Baustoffe anderer Qualitätsklassen eingesetzt werden, sofern die Grenzwerte der Qualitätsklasse 
A nur im Parameter Sulfat bis maximal 4.500 mg/kg TS überschritten werden. 

3) Im Falle der Anwendung mit Deckschicht können auch Recycling-Baustoffe anderer Qualitätsklassen einge-
setzt werden, sofern die Grenzwerte der Qualitätsklasse A nur im Parameter Sulfat bis maximal 4.500 mg/kg 
TS überschritten werden. 

4) Nur bei Deponien für nicht gefährliche Abfälle, sofern der Einsatzbereich von der Deponiesickerwasser-
sammlung erfasst ist. 
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Bei der Qualitätsklasse C handelt es sich um Recycling-Baustoffe, die für bautechnische 
Zwecke innerhalb einer Deponie(unter)klasse für nicht gefährliche Abfälle Verwendung 
finden können (ungeachtet der gesetzlichen Bestimmungen zur Abführung eines Altlasten-
sanierungsbeitrages) unter der Voraussetzung der bautechnischen Notwendigkeit und 
Eignung, im erforderlichen Ausmaß sowie bei entsprechender Genehmigung einschließlich 
planlicher Darstellung (z.B. genehmigte und planlich dargestellte Randwälle, im Deponie-
projekt angeführte Drainageschichten für das Basisentwässerungssystem). Nicht als bau-
technische Zwecke gelten Deponiestraßen und Ausgleichsschichten. 
 
Bei der Herstellung der Recycling-Baustoffe ist durch ein Qualitätssicherungssystem eine 
gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Das Qualitätssicherungssystem umfasst die 
Aufbauorganisation, Verantwortlichkeiten, Abläufe, Verfahren und Mittel zur Verwirklichung 
der Qualitätsziele und beinhaltet auch Vorgaben zur Eingangskontrolle, zur Eigen- und 
Fremdüberwachung, zu Aufzeichnungspflichten sowie zur Kennzeichnung als Information für 
Anwender. 
 
Bei Einhaltung der Anforderungen der im September 2009 verabschiedeten 8. Auflage der 
Richtlinie für Recycling-Baustoffe des ÖBRV und unter Berücksichtigung der oben 
stehenden Anforderungen bei Hinweisen oder dem Verdacht auf eine Kontamination ist von 
einer umweltgerechten qualitätsgesicherten Aufbereitung von mineralischen Baurestmassen 
auszugehen (nicht erforderlich ist die Einhaltung des Kapitels A8 der Richtlinie). Diese Richt-
linie legt auch Anforderungen an bautechnische Kriterien für Recycling-Baustoffe fest. Das 
Qualitätssicherungssystem kann beispielsweise durch das Gütezeichen für Recycling-Bau-
stoffe dokumentiert werden. 
 
Das BMLFUW beabsichtigt für die Qualitätsklassen A+ und A eine Abfallende-Verordnung 
zum AWG 2002 zu erlassen. 
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